
AHV-Eckpunkte 2010 für den Arbeitgeber

Diverse Informationen •  siehe Rückseite

Lohnabzüge •  AHV/IV/EO 5,05% (unverändert)
•  ALV 1% bis Fr. 126‘000

Lehrlinge •  Jahrgang 1992 wird ab 1. Januar 2010 AHV-pflichtig

Ordentliches
AHV-Rentenalter 2010

•  Männer mit Jahrgang 1945
•  Frauen mit Jahrgang 1946
•  Rentenvorbezug möglich 
   (Männer und Frauen 1 oder 2 Jahre)

BVG (2. Säule) •  Arbeitnehmer mit einem Jahreslohn von über   
   Fr. 20‘520 sind zu versichern

Mutterschaftsentschädigung

•  AHV-, BVG- und Krankentaggeld-pflichtig 
   (übliche Lohnabzüge auf ganzem Bruttolohn, 
   wie EO-Entschädigung handhaben)
•  keine zusätzlichen Lohnprozente 
   (in EO inbegriffen)
•  80% des Lohnes während 98  Tagen

Erwerbsersatz (EO) •  Mindestansatz Fr. 62 pro Tag; 80% des Lohnes
•  AHV-pflichtig

Krankentaggeld •  AHV-befreit 
  (Krankentaggeld vom Bruttolohn abziehen, Rest ist pflichtig)

Unfalltaggeld •  AHV-befreit, gleich wie Krankentaggeld

Internet •  www.ahvpkmetzger.ch
•  www.ahv.admin.ch
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Neuerungen 2010 in der AHV und diverse Informationen

Geringfügige Entgelte aus 
Nebenerwerb

Rentner Freibetrag

Bis Fr. 2‘200 im Jahr nur auf  Verlangen des Versicherten 
AHV- und ALV-beitragspflichtig.

Für erwerbstätige Altersrentnerinnen und Altersrentner 
gilt ein Freibetrag von Fr. 1‘400 monatlich oder Fr. 16‘800 
jährlich, auf dem sie keine AHV-Beiträge entrichten müssen. 
Es werden nur AHV-Beiträge von jenem Teil des Erwerbsein-
kommens erhoben, der Fr. 1‘400 im Monat oder Fr. 16‘800 
im Jahr übersteigt.


